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Bahnhof und Reutigen, Viehschauplatz, in 
einem dichteren Takt. Es wird Anschluss an 
die Züge in Wimmis, morgens in Richtung 
Spiez und nachmittags aus Richtung Spiez 
angeboten. Die Haltestellen von Thun, 
Bahnhof bis Thun, Rösslimatte (ohne Thun, 
KKThun, Ersatz Thun, Schulstrasse) wer-
den in dieser Zeit durch die Linie 1 oder 5 
bedient.

Für Bahnanschlüsse empfehlen wir dringend 
genügend Zeit einzuplanen.

Wir empfehlen allen Besucherinnen und Besu-
chern dieses Anlasses dringend mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln anzureisen.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden, die Si-
gnale zu beachten, den Weisungen der Polizei-
organe, Sicherheitsdienste, Verkehrshelfer und 
Streckenposten strikte Folge zu leisten und auf 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Iron-
man Rücksicht zu nehmen.

Kontakt: Ironman Switzerland AG: 
anwohner@ironman.com oder 043 433 70 90

Besten Dank für das Verständnis.

Stadt Thun
Abteilung Sicherheit
Ironman Switzerland AG

Uetendorf / Forst-Längenbühl
Verkehrsbehinderungen / Sperrung Strasse 
Berg (Uetendorf) – Schlupf (Forst-Längen-
bühl)
Infolge Bauarbeiten ist auf der Teilstrecke 
Berg – Kehr – Auf der Mauer – Schlupf von 
Montag, 10. Juli bis Sonntag, 16. Juli mit Ver-
kehrsbehinderungen zu rechnen. Infolge Be-
lagsarbeiten wird die Teilstrecke Berg – Kehr 
– Auf der Mauer – Schlupf von Montag, 
17. Juli bis Samstag, 22. Juli für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt 
über Thierachern.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmenden, die vor-
übergehende Signalisation zu beachten und 
danken für das Verständnis.

Bauverwaltung Uetendorf

Konkursamtliches

Auflage Kollokationsplan 
und Inventar
Ausgeschlagene Erbschaft des Locher 
Hugo Otto, geboren 6. April 1938, von 
Hasle bei Burgdorf BE, Adlerstrasse 18, 
3604 Thun, verstorben am 10. März 2023.
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage.
Ablauf der Frist: 18. Juli 2023.
Auflagefrist Inventar: 10 Tage.
Ablauf der Frist: 8. Juli 2023.
Im Weiteren verweisen wir auf die Publi-
kation im Schweizerischen Handelsamts-
blatt sowie im Amtsblatt des Kantons Bern 
vom 28. Juni 2023.

Konkursamt Oberland
Dienststelle Oberland

Auflage Kollokationsplan 
und Inventar
Ausgeschlagene Erbschaft der Schüp-
bach Susanne, geboren 15. November 
1962, von Steffisburg BE, von May-Stras-
se 3, 3604 Thun, verstorben am 10. März 
2023.
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage.
Ablauf der Frist: 18. Juli 2023.
Auflagefrist Inventar: 10 Tage.
Ablauf der Frist: 8. Juli 2023.
Im Weiteren verweisen wir auf die Publi-
kation im Schweizerischen Handelsamts-
blatt sowie im Amtsblatt des Kantons Bern 
vom 28. Juni 2023.

Konkursamt Oberland
Dienststelle Oberland

Verbote

Gerichtliches Verbot
Die Baurechtsberechtigte, Coop Mine-
raloel AG, des Grundstücks Heimberg 
Gbbl-Nr. 623 (Bernstrasse 196, 3627 
Heimberg) lässt hiermit das genannte 
Grundstück gegen jede Besitzesstörung 
richterlich mit Verbot belegen.
Verboten ist insbesondere das Parkieren 
von Fahrzeugen aller Art durch Unbefug-
te.
Ausgenommen hiervon sind Kundinnen 
und Kunden des Coop Pronto Shops mit 
Tankstelle während des Tankstellen- und 
Ladenbesuchs.
Widerhandlungen gegen dieses Verbot 
werden auf Antrag mit Busse bis zu 
Fr. 2000.– bestraft.
Bestehende Rechte Dritter bleiben vorbe-
halten.
Allschwil, 31. Mai 2023 

Für die Baurechtsberechtigte:
sig. Roger Oser
sig. Flavio Gschwind

Richterlich bewilligt:
Thun, 20. Juni 2023

Regionalgericht Oberland,
Zivilabteilung:
sig. Neuhaus, Gerichtspräsidentin

Art. 260 Abs. 1 ZPO 
Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat 
innert 30 Tagen seit dessen Bekanntma-
chung und Anbringung auf dem Grund-
stück beim Gericht Einsprache zu erhe-
ben. Die Einsprache bedarf keiner Be-
gründung.

Gerichtliches Verbot
Die Eigentümerin der Grundstücke Stef-
fisburg 1 (Steffisburg)-Gbbl. Nr. 1334, 
2314 und 2371 (mit den Mehrfamilien-
häusern Thunstrasse 56, 58 und 60a sowie 
Autoeinstellhalle Thunstrasse 60, 3612 
Steffisburg) lässt hiermit
– die Gebäude und Anlagen;
– die ober- und unterirdischen Parkplätze 

sowie die sonstige Umgebung
gegen jede Besitzstörung mit einem ge-
richtlichen und unbefristeten Verbot be-
legen. 
Verboten ist insbesondere das unbefugte 
Betreten, Befahren, Parkieren, Abstellen 
von Autos, Motorrädern sowie Spiel- und 
Sportgeräten jeglicher Art (ausserhalb der 
dafür vorgesehenen Plätze), das miss-
bräuchliche Parkieren von Fahrzeugen 
durch Unbefugte auf den zu den jeweili-
gen Liegenschaften gehörenden ober-
oder unterirdischen Parkplätzen sowie die 
unbefugte Lagerung von Gegenständen 
und die unbefugte Deponierung von Ab-
fall jeglicher Art. Berechtigte haben die 
Markierungen, Signale, Beschränkungen 
sowie die Parkordnung zu beachten. Die 
Besucherparkplätze stehen ausschliesslich 
Besuchern der Liegenschaften sowie 
Handwerkern für das kurzfristige Parkie-
ren zur Verfügung. Den Bewohnern der 
Liegenschaft ist die Benutzung der Be-
sucherparklätze verboten. 
Für Unfälle, welche infolge Missachtung 
des Verbotes entstehen, wird jede Haftung 
abgelehnt. Eltern, Pflegeeltern und Bei-
stände werden für ihre Kinder, Pflegebe-
fohlenen und Verbeiständeten verantwort-
lich gemacht.
Bestehende Rechte Dritter bleiben vorbe-
halten.
Widerhandlungen gegen dieses Verbot 
werden mit einer Busse bis Fr. 2000.– 
bestraft. 
Schadenersatzansprüche für Umtriebe und 
Beschädigungen bleiben vorbehalten.
Steffisburg, 13. Juni 2023

Die Verbotnehmerin:
Wohnbaugenossenschaft
Lanzgut Thun
sig. Beat Frieden
sig. Jessica Zaugg

Richterlich bewilligt:
Thun, 23. Juni 2023

Regionalgericht Oberland
Zivilabteilung
Der ao Gerichtspräsident
Kocher
sig. i.V. Neuhaus, 
Gerichtspräsidentin

Art. 260 Abs. 1 ZPO 
Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat 
innert 30 Tagen seit dessen Bekanntma-
chung und Anbringung auf dem Grund-
stück beim Gericht Einsprache zu erhe-
ben. Die Einsprache bedarf keiner Be-
gründung.

Allgemeine Publikationen

Rechnungsruf zur Aufnahme des 
öffentlichen Inventars, Nachlass 
Steiner geb. Schenk Johanna
1. Veröffentlichung
Verstorbene Person: Steiner geb. Schenk 
Johanna; Heimatort: Ringgenberg BE; 
Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburts-
datum: 18. November 1927.
Todesdatum: 4. April 2023.
Wohnhaft gewesen: Freiestrasse 35a, 3604 
Thun.
Angaben zum Rechnungsruf: Über den 
Nachlass der aufgeführten Erblasserin 
wurde die Aufnahme des öffentlichen 
Inventars angeordnet.
Datum des Urteils: 16. Mai 2023.
Verfügende Stelle: Regierungsstatthalter-
amt Thun, Scheibenstrasse 3, 3600 Thun.
Rechtliche Hinweise: Die Gläubiger (ein-
schliesslich Bürgschaftsgläubiger) als 
auch Schuldner der Erblasserin werden 
aufgefordert, ihre Forderungen und Schul-
den (Wert Todestag) bis zur Eingabefrist 
schriftlich bei der Kontaktstelle anzumel-
den. Die Gläubiger werden auf die in Art. 
590 ZGB genannten Folgen der Nichtan-
meldung aufmerksam gemacht, wonach 
die Erben jenen Gläubigern weder persön-
lich noch mit der Erbschaft haften, deren 
Forderung zufolge versäumter Anmeldung 
nicht in das Inventar aufgenommen wer-
den, soweit die Forderungen nicht durch 
Pfandrechte gedeckt sind.
Publikation nach Art. 582 ZGB.
Frist: 1 Monat.
Ablauf der Frist: 31. Juli 2023.
Kontaktstelle:
a) Regierungsstatthalteramt Thun, Schei-

benstrasse 3, 3600 Thun, für Forderun-
gen und Bürgschaftsansprüche gegen-
über der Erblasserin 

b)Notar Alois Mani, Die Kanzlei, Bahn-
hofstrasse 6, 3600 Thun, für Guthaben 
der Erblasserin

Bemerkungen:
Massaverwalterin: Notarin Barbara Ber-
ger Rawyler, Die Kanzlei, Bahnhofstrasse 
6, 3600 Thun.

Betriebshelferdienst Region Thun
Der Betriebshelferdienst kann nach Möglich-
keit landwirtschaftlichen Betrieben gut ausge-
bildete Betriebshilfen zur Verfügung stellen.
Bei Krankheit, Unfall, Militärdienst, Arbeits-
überlastung und Ferien können bei Christa 
Reusser, Burghalten 13, 3623 Teuffenthal, 
Tel. 079 285 78 70, entsprechende Begehren 
gestellt werden.

BHD Region Thun

Stellenausschreibung
Publikationen von nicht gemeindezugehörigen 
Organisationen werden mit Fr. 2.36 pro mm verrechnet.

Einwohnergemeinde 
Unterlangenegg
Finanzverwalter/in in einer kleinen Gemeinde? 
Ein Traumjob! Seien Sie praktisch Ihr/e ei-
gene/r Chef/in an einem sicheren Arbeitsplatz!
Die ländliche Einwohnergemeinde Unterlan-
genegg liegt zwischen Steffisburg und Schal-
lenberg, 10 Minuten von den Autobahnan-
schlüssen in Heimberg und Steffisburg ent-
fernt. Sie erbringt Dienstleistungen für rund 
1100 Einwohnerinnen und Einwohner.
Aufgrund der Pensionierung des seit 1989 in 
diesem Amt tätigen Stelleninhabers suchen wir 
auf 27. November 2023 oder nach Vereinba-
rung eine/n

Finanzverwalterin / 
Finanzverwalter
(100 Stellenprozente, Teil-Pensen möglich)
Ihre Aufgaben:
– Vom täglichen Buchen, über den Zahlungs-

verkehr inkl. Löhne, das Erstellen von Jah-
resrechnung und Budget bis hin zur strategi-
schen Finanzplanung sind Sie für sämtliche 
finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde 
zuständig

– Sie führen die Steuerverwaltung der Gemein-
de

– Sie verwalten die Gemeindeliegenschaften
Ihr Profil:
– Idealerweise haben Sie den Diplomlehrgang 

für Bernische Finanzverwalter/innen bereits 
absolviert, befinden sich in Ausbildung dazu 
oder sind bereit, diesen zu besuchen

– Sie sind sich selbständiges Arbeiten gewohnt 
und haben Kenntnisse vom Finanzhaushalt 
einer Gemeinde

– Nebst Ihrer exakten, pflichtbewussten und 
zuverlässigen Arbeitsweise rundet Ihr An-
sporn zur einfachen Erklärung und Darstel-
lung komplexer Zahlenaufstellungen Ihr Pro-
fil ab

Unser Angebot:
– Eine sinnvolle Tätigkeit zum Wohle der Ge-

meinschaft mit autonomer Arbeitszeiteintei-
lung in einem interessanten und vielseitigen 
Aufgabengebiet

– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach 
kantonalem Personalrecht, ohne Abendsit-
zungen

– Neueinrichtung des Arbeitsplatzes nach Ih-
ren Bedürfnissen im Rahmen der vorhande-
nen Räumlichkeiten

– Einführung durch den abtretenden Finanz-
verwalter und danach Unterstützung durch 
den Gemeindeschreiber als Finanzverwalter-
Stv.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Ge-
meindeschreiber Hans Tschanz, Telefon 033
453 22 33, gerne zur Verfügung.
Sind Sie interessiert?
Dann muss Ihre schriftliche Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen bis spätestens 24. Juli 
bei uns eintreffen: Gemeindeverwaltung Un-
terlangenegg, «Job Finanzverwaltung», Kreuz-
weg 118f, 3614 Unterlangenegg.

Gemeinderat Unterlangenegg
www.unterlangenegg.ch

Lehrstellen

Einwohnergemeinde Sigriswil – 
attraktive Lehrstelle 
bei der Gemeindeverwaltung
Die Gemeinde Sigriswil mit ihren 11 Dörfern 
liegt am rechten Thunerseeufer und ist mit 
rund 4900 Einwohner/innen die fünftgrösste 
Gemeinde im Verwaltungskreis Thun.
Auf 1. August 2024 ist bei der Gemeinde-
verwaltung Sigriswil eine Lehrstelle als

Kauffrau / Kaufmann EFZ
neu zu besetzen.
Wir suchen dich!
Bist du zuverlässig, motiviert, belastbar und 
teamfähig? Hast du Freude am Kontakt mit 
Kunden? Verfügst du über eine Schulbildung 
mit Sekundarschul- oder Realschulniveau mit 
10. Schuljahr? Dann bist du bei uns genau rich-
tig.
Bereiche der 3-jährigen Ausbildung
– Präsidialabteilung (Gemeindeschreiberei, 

Einwohner-/Fremdenkontrolle und öff. 
Sicherheit)

– Finanzabteilung (Finanzen und Steuern)
– Bauabteilung (Infrastruktur, Baupolizei 

und Planung).
Haben wir dein Interesse geweckt?
Sende deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeug-
niskopien und Multicheck bis 14. Juli per 
E-Mail an philipp.vongunten@sigriswil.ch 
oder per Post an Gemeindeverwaltung Sigris-
wil, z.H. Philipp von Gunten, Kreuzstrasse 1, 
3655 Sigriswil.

Gemeinde Uetendorf

Lehrstelle als 
Kauffrau/Kaufmann EFZ 
(Branche «öffentliche Verwaltung»)
Wir vergeben ab August 2024 bei unserer Ge-
meindeverwaltung eine Lehrstelle! Bist du in-
teressiert?
Die Lehre auf der Gemeindeverwaltung ist 
vielseitig, abwechslungsreich und du kannst 
das Gelernte auch im privaten Alltag nutzen. 
Die Ausbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ öff-
net dir nach Lehrabschluss viele verschiedene 
Türen zu spannenden Weiterbildungen. Nutze 
diese Chance. Wir sind ein aufgestelltes und 
motiviertes Team. Unsere Berufs- und Praxis-
bildner/innen verfügen über eine langjährige 
Erfahrung in der Lernendenausbildung.
Wollen wir gemeinsam deine Zukunft gestal-
ten? Hier die Voraussetzungen dazu:
Wir wünschen uns, dass du
– kommunikativ bist, gute Umgangsformen 

hast und den Kontakt mit Menschen magst
– exakt, selbständig und zuverlässig arbeitest
– über eine rasche Auffassungsgabe verfügst
– dich für das politische Geschehen/Abläufe 

sowie administrative Arbeiten interessierst
– dich schriftlich und mündlich gut ausdrü-

cken kannst
– über sehr gute Deutschkenntnisse verfügst 

und gute Kenntnisse in einer oder zwei 
Fremdsprachen mitbringst

– im Umgang mit Zahlen keine Mühe hast
– den nötigen Durchhaltewillen hast und ger-

ne mitdenkst
– das Zehnfingersystem beherrschst und ger-

ne am Computer arbeitest
– einen Sekundarschulabschluss mit guten bis 

sehr guten Leistungen oder einen Realschul-
abschluss mit sehr guten Leistungen und 
abgeschlossenem 10. Schuljahr vorweisen 
kannst

Wir bieten dir
– eine interessante und solide Ausbildung in 

der Präsidial-, Finanz- und Bauabteilung 
sowie beim Regionalen Sozialdienst

– Unterstützung und Begleitung während der 
gesamten Lehrzeit durch fachlich ausgebil-
detes Personal

– ein motiviertes und freundliches Team, in 
dem du als vollwertiges Teammitglied auf-
genommen wirst

– finanzielle Beteiligung an den Ausbildungs-
kosten (Beiträge an Schulmaterial/Laptop, 
Sprachaufenthalt, Übernahme der Prüfungs-
gebühren, Repetitionskurskosten)

Fortsetzung auf Seite 6
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Reklame

Aktienmärkte
SMI 11’221
Dow Jones 33’727
Dax 15’830
Nikkei Index 32’749

Top 3 SMI seit 1.1.2023
Holcim N 59.56 +24.39%
ABB N 34.30 +22.24%
CieFinRichemont N 146.15 +21.89%

Flop 3 SMI seit 1.1.2023
Logitech Intl N 49.90 -12.55%
Roche Hldg G 276.50 -4.82%
Zurich Insur Gr N 424.80 -3.96%

Datenquelle: SIX Financial Information 
und Raiffeisen Schweiz sowie SNB.ch 
vom 26.6.2023

Schweizer Börse auf 
Konsolidierungskurs

Geschäftsstellen in Steffisburg, Fahrni, 
Schwarzenegg, Eriz und Schwanden

www.raiffeisen.ch/steffisburg
Telefon 033 439 66 66

Im Zuge der jüngsten Notenbankent-
scheide rückten diese Woche die Kon-
junktursorgen zurück in den Fokus der 
Anleger. Zusätzliches Wasser auf die 
Mühlen goss der Chef der US-Noten-
bank Fed, Jerome Powell, mit seiner 
Aussage, dass er in den USA noch zwei 
weitere Zinsschritte für möglich halte.

Viele Börsianer fragen sich nun, wie nah 
das Ende des laufenden Straffungszyklus 
wirklich schon ist. Der Swiss Market Index 
(SMI) tendierte entsprechend über weite 
Strecken schwächer. Die UBS könnte der-
weil von den Archegos-Altlasten der über-
nommenen Rivalin Credit Suisse eingeholt 
werden. Laut Medienberichten droht der 
Grossbank eine Strafe im dreistelligen 
Millionenbereich. Wenig Erfreuliches gab 
es auch von der Bellevue Group. Der As-
set Manager warnte aufgrund schlechter 
Kursentwicklungen im Gesundheitssektor 
vor einem deutlich tieferen Halbjahreser-
gebnis als im Vorjahr. 

SNB erhöht Leitzins um 0,25 Prozent
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
hat die Leitzinsen, wie von uns erwartet, 
um einen Viertelprozentpunkt auf 1,75 
Prozent erhöht. Damit dürften die helve-
tischen Währungshüter den Höhepunkt 
ihres Straffungszyklus erreicht haben und 
die Zinsen nun länger konstant halten. 
Im internationalen Vergleich ist das Zins-
niveau hierzulande zwar verhältnismässig 
tief, dennoch hinkt die SNB unserer Mei-
nung nach der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und der US-Fed bei der geldpoliti-
schen Straffung nicht hinterher. Das liegt 
zum einen am starken Franken, zum an-
deren daran, dass der Preisauftrieb in der 
Schweiz zu jeder Zeit deutlich geringer 
war als im Euroraum und den USA.

Bank of England erhöht Leitzins 
ununterbrochen
Derweil sind die Verbraucherpreise in 
Grossbritannien im Mai, wie schon im Ap-
ril, verglichen zum Vorjahr um 8,7 Prozent 
gestiegen. Die Analysten hatten eine Rate 
von 8,4 Prozent erwartet. Wie hartnäckig 
die Teuerung ist, zeigt denn auch die Kern-
inflation (ohne Energie- und Nahrungsmit-
telpreise): Diese ist von 6,8 Prozent auf 7,1 
Prozent geklettert, den höchsten Wert seit 
März 1992. Damit hält der Druck auf die 
Bank of England (BoE) an. Die Währungs-
hüter haben entsprechend diese Woche 
den Leitzins von 4,5 Prozent auf 5,0 Pro-
zent angehoben. Das ist der 13. Zinsschritt 
in Folge!

Andy 
Wanzenried, 
Privatkunden-
berater

Devisen Mittelkurse
1 EUR / CHF 0.9766
1 USD / CHF 0.8956
1 GBP / CHF 1.1405

Kapitalmarkt
Leitzins der SNB +1.75%
Bundesobligationsrendite 10 J.+0.931%
Variable Hypothek 
Raiffeisenbank Steffisburg 2.125%

XZX
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Wir rudern über den Pazifik
•  Strecke (Per 27.06.2023, 14 Uhr MESZ):

Gerudert 1219 km; zu rudern 3148 km

•  Persönliche Botschaft: 
Reinigung des Bootsrumpfs von Muscheln

•  Highlight:
Erreichen der Passatwinde, endlich geht es 
nach Westen

•  Lowlight: 
Extreme Müdigkeit während den Nachtschichten

•  Bord-Casino auf www.oceans4.ch: 
Der Jackpot liegt bei über Fr. 1400.–, tippe und 
gewinne, ab Fr. 10.– bist Du dabei! 
Tippende: 30. Juni.
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